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Erwägungen

E. 1
Die Beklagte und Beschwerdeführerin (fortan Beklagte) sowie der Kläger und
Beschwerdegegner 1 (fortan Kläger) stehen sich seit dem 7. Juli 2022 in ei- nem
Scheidungsverfahren gegenüber. Zuvor einigten sie sich im Eheschutzver- fahren
EE200077-C mit gerichtlich genehmigter Teilvereinbarung vom 24. Sep- tember 2020 auf
die Zuweisung der ehelichen Liegenschaft zur alleinigen Benut- zung an die Beklagte (Urk.
7/19/2). 2.1. Mit Eingabe vom 27. Juli 2022 ersuchte die Beklagte vor Vorinstanz um
Verpflichtung des Klägers zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses in der Höhe von
Fr. 5'000.– zzgl. MwSt. von 7.7 %, eventualiter um Gewährung der un- entgeltlichen
Rechtspflege sowie Bestellung von Rechtsanwältin Z._____ als un- entgeltliche
Rechtsbeiständin (Urk. 7/5 S. 2). Am 29. August 2022 teilte Rechtsan- wältin Z._____ mit,
die Beklagte nicht mehr zu vertreten, und zog das Gesuch um Bestellung einer
unentgeltlichen Rechtsbeiständin zurück (Urk. 7/17). Rechtsan- walt lic. iur. X._____
ersuchte in der Folge mit Eingabe vom 5. September 2022 um Bestellung eines
unentgeltlichen Rechtsbeistandes in seiner Person. Zudem erneuerte er den Antrag um
Leistung eines Prozesskostenvorschusses, eventuali- ter Gewährung der unentgeltlichen
Rechtspflege (Urk. 7/18 S. 2). 2.2. Mit zunächst unbegründeter Verfügung (Z3) vom 13.
Januar 2023 ver- pflichtete die Vorinstanz den Kläger zur Leistung eines
Prozesskostenvorschus- ses von Fr. 5'385.–, zahlbar an Rechtsanwalt lic. iur. X._____; das
Eventualge- such der Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege schrieb
sie als gegenstandslos ab (Urk. 7/45). Die begründete Ausfertigung wurde der Be- klagten
am 15. Mai 2023 zugestellt (Urk. 7/61-62). 2.3. Mit Verfügung (Z6) vom 5. Mai 2023 wies
die Vorinstanz die eheliche Lie- genschaft dem Kläger zur alleinigen Benutzung zu und
verpflichtete die Beklagte, die Liegenschaft bis spätestens zum 31. Juli 2023 zu verlassen
(Urk. 63 S. 13). Das dagegen eingeleitete Berufungsverfahren wird unter der Geschäfts- Nr.
LY230017-O geführt.

- 3 - 3.1. Gegen die vorinstanzliche Verfügung (Z3) vom 13. Januar 2023 erhob die
Beklagte mit Eingabe vom 24. Mai 2023 fristgerecht Beschwerde. Darin beantragt sie im
Wesentlichen die Aufhebung der Verpflichtung des Klägers zur Zahlung ei- nes
Prozesskostenvorschusses und die Bewilligung der unentgeltlichen Rechts- pflege für das
erstinstanzliche Scheidungsverfahren, eventualiter die Fälligstel- lung des Vorschusses auf
eine Zeit nach ihrem Auszug aus der ehelichen Woh- nung und die Bewilligung der
unentgeltlichen Rechtspflege. Zudem ersuchte sie für das Beschwerdeverfahren um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege resp. um Verpflichtung des Klägers zur
Leistung eines Prozesskostenvorschusses (Urk. 1 S. 2 f.). Mit Eingabe vom 14. Juli 2023
erklärte sie, dass sie die Familien- wohnung inzwischen definitiv verlassen habe (Urk. 8).
Am 11. August 2023 folgte eine weitere Eingabe der Beklagten (Urk. 9). 3.2. Mit Schreiben



vom 25. August 2023 zog die Beklagte die Beschwerde zu- rück. Das Gesuch um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege resp. Zuspre- chung eines
Prozesskostenvorschusses für das Beschwerdeverfahren hielt sie aufrecht (Urk. 12 S. 2).
Der Kläger wurde am 25. August 2023 über den Rückzug informiert (Urk. 14). 3.3. Das
Verfahren ist zufolge Rückzugs abzuschreiben. 4.1. Die Entscheidgebühr für das
zweitinstanzliche Verfahren ist in Anwen- dung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 5 Abs. 1, §
6 Abs.1, § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 800.– festzusetzen. 4.2. Die Beklagte
verlangt, dass die Kosten dem Kläger aufzuerlegen seien, und beantragt eine
Parteientschädigung von Fr. 3'587.65 (Urk. 12 S. 2 ff.). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO sind
die Prozesskosten des Rechtsmittel- verfahrens aufgrund des Rückzugs der Beklagten
aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine abweichende Verteilung im Sinne von Art. 107
ZPO – wie dies die Be- klagte verlangt – ist nicht angezeigt. Dies gilt schon deshalb, da die
Beschwerde – wie zu zeigen sein wird (siehe E. 5.2. f.) – von Anfang an aussichtslos war,
womit auf sie ohnehin nicht einzutreten gewesen wäre.

- 4 - 4.3. Mangels entsprechender Umtriebe ist dem Kläger keine Parteientschädi- gung
zuzusprechen. 5.1. Die Beklagte stellt ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege resp.
Ver- pflichtung des Klägers zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses für das Be-
schwerdeverfahren (Urk. 1 S. 3). Da das Verfahren aufgrund des Rückzugs been- det ist, ist
der Antrag um Prozesskostenvorschuss als Antrag um Prozesskosten- beitrag zu behandeln.
5.2. Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn
sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit. a) und ihr Rechtsbegehren nicht
aussichtslos erscheint (lit. b). In einem Scheidungsverfah- ren kann eine Partei gestützt auf
Art. 159 Abs. 3 ZGB verpflichtet werden, der an- deren Partei einen Beitrag zur
Finanzierung des Prozesses zu bezahlen (ZK- Bräm/Hasenböhler, Art. 159 ZGB N 136).
Der Anspruch auf einen Prozesskosten- beitrag geht dem Anspruch auf unentgeltliche
Rechtspflege durchwegs vor (BGE 138 III 672 E. 4.2.1). Auch der Anspruch auf einen
Prozesskostenbeitrag setzt voraus, dass die Antragstellerin mittellos und ihr Standpunkt
nicht aussichtslos ist. Überdies muss der Antragsgegner in der Lage sein, den Vorschuss zu
leisten. Als aussichtslos wird ein Rechtsbegehren qualifiziert, bei dem die Gewinn-
aussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und das deshalb kaum als
ernsthaft bezeichnet werden kann. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn
sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig
geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt,
sich bei vernünftiger Überlegung zu ei- nem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll
einen Prozess, den sie auf ei- gene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb
anstrengen können, weil er sie - zumindest vorläufig - nichts kostet (vgl. BGer
4A_270/2017 vom 1. Sep- tember 2017 E. 4.3 m.H.). In der Lehre wird dabei davon
ausgegangen, dass ein Begehren aussichtslos ist, wenn die Chancen, den Prozess zu
gewinnen, unter 20 Prozent liegen (Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, S.
425).

- 5 - Die Aussichtslosigkeit kann formeller oder materieller Art sein. Formelle Aus-
sichtslosigkeit ist beispielsweise bei Fehlen einer oder mehrerer Prozessvorausset- zungen
oder bei einem offensichtlich unzulässigen Rechtsmittel gegeben (BSK ZPO-Rüegg, Art.
117 N 19). Materielle Aussichtslosigkeit liegt etwa vor, wenn keine glaubwürdigen
Beweise für den geltend gemachten Anspruch vorgebracht werden, sich das Begehren auf
eine rechtlich unhaltbare Gesetzesauslegung stützt, die Sachlegitimation fehlt oder die



Verjährung eingetreten ist (BSK ZPO-Rüegg, Art. 117 N 19). Ob im Einzelfall genügende
Erfolgsaussichten gegeben sind, beur- teilt sich nach den Verhältnissen und der Prozesslage
bei Einreichung des Gesuchs (BGE 128 I 225 E. 2.5.3). 5.3. Prozessvoraussetzung für ein
Rechtsmittel ist das Vorliegen einer Beschwer (vgl. BGE 127 III 429 E. 1b). Die Beklagte
ersuchte vor Vorinstanz um Zuspre- chung eines Prozesskostenvorschusses, eventualiter um
Gewährung der unent- geltlichen Rechtspflege (Urk. 7/18 S. 2). Die Vorinstanz sprach der
Beklagten durch die Verpflichtung des Klägers zur Leistung eines Prozesskostenvorschus-
ses das zu, was diese beantragt hatte. In Bezug auf den zugesprochenen Pro-
zesskostenvorschuss ist die Beklagte deshalb nicht beschwert, womit die gegen den
vorinstanzlichen Entscheid erhobene Beschwerde von Anfang an aussichts- los war.
Folglich sind die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege resp. Zuspre- chung eines
Prozesskostenbeitrags für das Beschwerdeverfahren abzuweisen. Es wird beschlossen:
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